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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 

           Uwe Herrmann   ï Bürgermeister Stadt Naunhof 

      Jürgen Kretschel ï Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 

 

FFüürr   ddiiee  OOrr ttee  GGrr eetthheenn,,  GGrr ooßßsstteeiinnbbeerr gg,,  KK ll iinnggaa  uunndd  PPoommßßeenn  
 

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins 

Grenzbestimmungen entlang der Ortsverbindungsstraße K 8353 Grethen ï Großbardau 

(Auftragsnummer: 102209) 
 

Betrifft alle Flurstückseigentümer und Inhaber grundstücksgleicher Rechte, sowie deren 

Verfügungsberechtigte und Bevollmächtigte für nachfolgend aufgeführte Flurstücke in der  

Gemeinde Parthenstein, Gemarkung Grethen 

98/2, 99, 100/7, 100/9, 100/11, 100/13, 101/2, 103/2, 104/3, 104/4, 106/2, 107, 108/2, 109, 110/1, 111/2, 428, 

439, 440, 446, 447, 457, 458, 459, 460, 473, 474/1, 474/3, 474/4, 475/1, 476, 489, 490/1, 491, 494, 495, 522, 

523, 634/1 
 

Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur (ÖbV) Rico Kluge, mit Amtssitz in der Kirchgasse 3a in 04827 

Machern, hat einige Flurstücksgrenzen der o.g. Flurstücke durch eine Katastervermessung nach §16 des 

Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetztes  (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 zu bestimmen. 

Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

Oben angesprochene natürliche und juristische Personen sind Beteiligte des Verwaltungsverfahrens. Der 

Grenztermin ist die im § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung der Beteiligten zu den 

entscheidungserheblichen Tatsachen. Bei diesem Termin wird den Beteiligten der ermittelte Grenzverlauf an 

Ort und Stelle erläutert und vorgewiesen. Im Anschluss erhalten Sie im Rahmen des § 16 Abs. 3 des 

Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes Gelegenheit, sich zum Grenzverlauf zu äußern. 

Anlass der Grenzbestimmung ist eine vom Straßenbauamt Leipzig beantragte Katastervermessung an o.g. 

langgestreckter Anlage. 

Der Grenztermin findet am        Freitag, dem 24. Februar 2012, ab 9:00 Uhr         vor Ort statt. 

Wegen der zu erwartenden Vielzahl der Beteiligten bitte ich diejenigen, die am Grenztermin teilnehmen 

wollen, um Rückmeldung per Telefon unter 034292 ï 415 0 oder per E-Mail unter info@vermessung24.eu , 

um den Treffpunkt und die Uhrzeit flurstücksbezogen vereinbaren zu können. Ich bitte Sie, zum Grenztermin 

Ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Dieser muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen unterschriebene schriftliche 

Vollmacht vorlegen. 

Ich weise Sie daraufhin, dass auch ohne Anwesenheit der Beteiligten oder der Anwesenheit eines 

Bevollmächtigten die Flurstücksgrenzen bestimmt werden können. 
 

Dipl.-Ing. Rico Kluge 

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  

mailto:info@vermessung24.eu
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Amtliche Mitteilungen  
 

DDiiee  SSttaaddtt   NNaauunnhhooff   ggii bbtt   iimm  NNaammeenn  ddeerr   GGeemmeeiinnddee  PPaarr tthheennsstteeiinn  bbeekkaannnntt ::   
 

BBeesscchhllüüssssee  ddeerr   ööff ffeenntt ll ii cchheenn  SSii ttzzuunngg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerr aatteess  PPaarr tthheennsstteeiinn  aamm  1155..1122..22001111  
 

Beschluss 01/12/2011 

Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung, das Flurstück Nr. 47a der 

Gemarkung Staudnitz zum Zwecke der Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen von der BVVG zu erwerben. Das 

Grundstück mit einer Fläche von 1.383 m² wird auf der Grundlage des Kaufpreisangebotes der BVVG vom 15.11.2011 

erworben. Die Erwerbskosten belaufen sich auf 3.475,- ú. Die Kosten des Vertrages und des Vollzuges (Notar, 

Grundbuchamt, é) trªgt die Gemeinde Parthenstein als Erwerberin. Die auÇerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 3.475,00 

ú zzgl. der Kosten des Vertrages und seines Vollzuges wird genehmigt. Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der 

allgem. Rücklage. 
Abstimmungsergebnis:  (Frau Waitzmann hat kein Mandat mehr) 

Gemeinderäte gesamt: 15 

Davon anwesend:    9 + BM 

Abstimmungsberechtigt: 10  

Ja-Stimmen:  10 

Nein-Stimmen:   0 

Stimmenenthaltung:   0 

Beschluss 02/12/2011 

Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein stellt einstimmig in öffentlicher Sitzung das Ausscheiden des 

Gemeinderatsmitgliedes Astrid Waitzmann nach § 34 Abs. 1 Satz 2 fest, da Frau Waitzmann ihre Wählbarkeit nach § 31 

SächsGemO  aufgrund ihres Wegzuges aus Parthenstein verloren hat. 

Der Feststellungsbeschluss ist Frau Waitzmann förmlich zuzustellen. 

Frau Waitzmann besaÇ ein Mandat aus der Listeñ Unabhängige Wählervereinigung ï B¿rgerkomiteeñ, der freigewordene 

Sitz ist somit mit einer Ersatzperson aus dieser Liste neu zu besetzen. 

Da diese Liste nicht über eine Ersatzperson verfügt, bleibt der Sitz nach § 34 Abs. 5 SächsGemO unbesetzt. Die Zahl der 

Gemeinderat beträgt somit künftig 15. 
Abstimmungsergebnis:  (Frau Waitzmann hat kein Mandat mehr) 

Gemeinderäte gesamt: 15 

Davon anwesend:    9 + BM 

Abstimmungsberechtigt: 10  

Ja-Stimmen:  10 

Nein-Stimmen:   0 

Stimmenenthaltung:   0 
 

Jürgen Kretschel 

Bürgermeister 
 

Für die Bekanntmachung  
 

Herrmann 

Bürgermeister der Stadt Naunhof 
 

Allgemeine Mitteilungen 
 

 Rentnerweihnachtsfeiern 2011 - Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren 
 

Traditionsgemäß fanden am 06.12, 07.12. und am 08.12.2011 unsere jährlichen Rentnerweihnachtsfeiern in den 
Ortsteilen Großsteinberg, Grethen, Pomßen und Klinga statt. Damit gestalteten wir für unsere älteren Bürger ein 

paar schöne, besinnliche, vorweihnachtliche Stunden. Diese Weihnachtsfeiern sind aber nur durch die großzügige 
Spendenbereitschaft unserer ortsansässigen Gewerbetreibenden möglich. 
Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen großen und kleinen Künstlern und bei allen fleißigen Helfern, die zum 

Gelingen dieser Feierlichkeiten beitrugen, auf das Herzlichste bedanken. 
Den Firmen und Gewerbetreibenden, die mit großzügigen Spenden Ihre Wertschätzung gegenüber unseren älteren 
Bürgern zum Ausdruck brachten, gilt ebenfalls unser herzlichster Dank. 

Dies waren: 
Agrargenossenschaft Pomßen 

Asbit Service & Produkte GmbH 
Bäckerei Kunert 
Baudienstleistungen M. Bergander 

Bauservice Höfer 
Blumenboutique Kötz 
Elektro- Köcher Pomßen 

Fuhrgeschäft L. Steinbach 
Gartencenter Hammer 
Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG 

Installationsfirma R. Kühn 
Johann Bartlechner KG 

Karosseriebau Klinga, Inh. T. Donner 

Kfz-Service Zupan 

Landwirt R. Köcher 
Malerfachbetrieb G. Heinitz 
Medizinische Fußpflege Cornelia Hirth 

Naunhofer Transportgesellschaft mbH 
Physiotherapie Stefanie Diestel 
Pro Beton Leipzig GmbH 

Rechtsanwältin Katrin Scholz 
Sächsische Quarzporphyr-Werke GmbH 
Sanitär- und Heizungsinstallation Lehmitz 

Tischlerei Schöne 
TOP Rollrasen O. Nehring 

  

Hankwitz 

(Sachbearbeiter) 
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RECHTSANWÄLTIN  

Katrin Scholz 

_____________________________ 

      

  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t -online.de 

  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  

  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 

  

Tätigkeitsschwerpunkte:  Verkehrsrecht, Arbeitsrecht, Zivilrecht 

Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein 

Homepage: www.kanzlei-scholz.de 
 

AANNZZEEIIGGEE  
 

 

Wichtige Informationen Ihrer Rechtsanwältin für VERKEHRSRECHT:  
 

Leider ist in der täglichen Praxis immer wieder festzustellen, dass bezüglich der Ansprüche in 

Zusammenhang mit einem Haftpflicht-Verkehrsunfall große Unkenntnis besteht und immer wieder 

Fehler begangen werden.  

 

Welche Ansprüche habe ich in Zusammenhang mit einem Haftpflicht -Verkehrsunfall?  
 
Wenn der Unfallgegner Schuld ist, muss dessen Haftpflichtversicherung u. a. auch die Anwaltskosten 

bezahlen. Es spielt also keine Rolle, ob Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, was ansonsten 

grundsätzlich gleichwohl sehr empfehlenswert ist.  Sie haben einen Anspruch auf rechtliche Beratung 

und Vertretung zur Geltendmachung Ihrer berechtigten Haftpflichtansprüche. Keinesfalls sollten Sie 

selbst mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung Kontakt aufnehmen und verhandeln, zumal Sie 

in der Regel durch den Unfall ohnehin schon genügend Umstände haben! Fragen Sie lieber nicht den, 

der es bezahlen soll, wie teuer es werden soll! Ihre Anwältin bzw. Ihr Anwalt für Verkehrsrecht ist in 

der Lage, anhand des Sachverständigengutachtens für Sie die günstigste Variante der 

Schadensregulierung zu ermitteln. Dies kann eine vollständige Reparatur des Fahrzeuges sein, die 

fiktive Abrechnung auf Grundlage der ermittelten voraussichtlichen Reparaturkosten (netto), bei 

einem Totalschaden die Ermittlung des Erstattungsbetrages (Wiederbeschaffungswert abzüglich 

Restwert) oder ggf. im Rahmen der so genannten 130%-Regelung eine Reparatur des Fahrzeuges, 

selbst wenn die veranschlagten Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert überschreiten.  

 

In erster Linie stehen Ihnen neben den Reparaturkosten bzw. dem Schadensersatz eine 

Unfallpauschale, die ggf. im Gutachten ausgewiesene Wertminderung, ein Mietwagen für die Zeit 

der Reparatur oder alternativ Nutzungsentschädigung sowie Erstattung der Gutachterkosten zu. Der 

Schädiger muss dem Geschädigten nämlich auch die Kosten für ein etwaig eingeholtes 

Sachverständigengutachten über das Ausmaß der Schäden und die zur Schadensbeseitigung 

notwendigen Maßnahmen und Kosten ersetzen. Es ergibt sich neben einer eventuellen 

Wertminderung auch die Reparaturdauer bzw. der Wiederbeschaffungszeitraum aus dem Gutachten. 

Bitte beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen und nicht einen Gutachter der 

gegnerischen Haftpflichtversicherung. Bei der Auswahl des Gutachters ist Ihnen in der Regel die 

Werkstatt Ihres Vertrauens behilflich oder auch Ihre Anwältin.  

 

Im Falle eines Körperschadens besteht zudem Anspruch auf Schmerzensgeld. Die Verhandlungen zur 

Höhe werden ebenfalls durch den beauftragten Anwalt geführt. Nach Abschluss der Angelegenheit 

werden die Anwaltskosten direkt gegenüber der Haftpflichtversicherung abgerechnet. Daher müssen 

Sie auch nicht in Vorleistung gehen. 
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 

in Großsteinberg 
Frau Harnisch, Helgard   70 Jahre 

Herr Locke, Peter   73 Jahre 
Frau Lochmann, Christa   70 Jahre 

Frau Thiele, Siglinde   85 Jahre 
Herr Müller, Manfred   78 Jahre 
Frau Thernes, Helga   70 Jahre 

Frau Schneider, Ilona   85 Jahre 
Frau Scholz, Lotti   72 Jahre 
Herr Lustig, Dieter   71 Jahre 

Frau Schmidt, Hannelore   71 Jahre 
Frau Hunger, Helga   73 Jahre 

Frau Hartmann, Christa   82 Jahre 
Herr Schwarzbach, Dieter  72 Jahre 
Frau Zenke, Monika   71 Jahre 

Frau Lohse, Gertrud   79 Jahre 
Herr Wolf, Gerfried   81 Jahre 
Herr Specht, Artur   77 Jahre 

Frau Tschernack, Brigitte  70 Jahre 
Herr Hartmann, Harry   79 Jahre 
Herr Manke, Günter   75 Jahre 

Frau Krasselt, Ursula   77 Jahre 
Herr Domgall, Rolf   72 Jahre 

Frau Linzmaier, Wanda   85 Jahre 
 

in Pomßen 
Frau Lochmann, Christa   78 Jahre 
Frau Dreihaupt, Christine  75 Jahre 

Herr Böttger, Erich   79 Jahre 
Herr Golzsch, Klaus   72 Jahre 
Herr Dreßler, Gerhard   79 Jahre 

Frau Hahn, Elfriede   80 Jahre 
Frau Koden, Brigitte   72 Jahre 

in Grethen 
Frau Spingies, Renate   74 Jahre 

Herr Hoffert, Franz   84 Jahre 
Frau Schwind, Theresia   82 Jahre 

Frau Lehmann, Gisela   78 Jahre 
Herr Mangold, Bernd   71 Jahre 
Frau Donner, Barbara   72 Jahre 

Frau Schewe, Karin   71 Jahre 
 

 

in Klinga  
Frau Herzog, Elfriede   73 Jahre 
Frau Bornmann, Annelies  78 Jahre 

Herr Weste, Joachim   70 Jahre 
Herr Kitsche, Günter   71 Jahre 
Frau Spengler, Christa   70 Jahre 

Frau Klement, Irene   78 Jahre 
Frau Berndt, Lotte   90 Jahre 
Frau Schmidt, Christa   77 Jahre 

Frau Schumacher, Ilse   90 Jahre 
Herr Barth, Falk    71 Jahre 
Frau Eichstädt, Edith   77 Jahre 

Herr Wißmann, Horst   74 Jahre 
Herr Seemann, Franz   82 Jahre 

Herr Dr. Klement, Udo   76 Jahre 
Herr Naumann, Rudolf   76 Jahre 
 

 

 

 
 

Die Gemeindeverwaltung wünscht allen  
genannten und ungenannten Jubilaren  

viel Gesundheit, Glück und persönliches 

Wohlergehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dankeschön! 
 

Für alle Glückwünsche, Blumen und Geschenke sowie Überraschungen anlässlich unserer  
 

Goldenen Hochzeit 
 

möchten wir uns bei all unseren Gästen, Gratulanten, Familie Junker und Lutz Knoof, die 
unsere Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis machten, recht herzlich bedanken. 
 

Dieter und Ursula Lustig 
 

Großsteinberg, Dezember 2011 

Danke für Weihnachts- und Neujahrswünsche 
 

In der Vorweihnachtszeit überbrachten viele Einwohner, Gewerbetreibende und Vertreter der kommunalen 

Einrichtungen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Weihnachtsgrüße und gute 

Wünsche für das neue Jahr. Wir bedanken uns recht herzlich für diese netten Gesten, sind sie doch Ausdruck 

dafür, dass die Arbeit der Verwaltung weitestgehend Anerkennung findet. 
 

Auch wir danken unseren Bürgern und Gewerbetreibenden für die sehr gute Zusammenarbeit und das gemeinsame 

Wirken zum Wohle unserer Einwohner und der Weiterentwicklung unserer Gemeinde.  
 

Ihr Bürgermeister  

Jürgen Kretschel  
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Geselliger Jahresauftakt mit 2. Klingaer Glühwein-Empfang 
 

Die erste Probe des 

Wettergottes in 

diesem Jahr hatten 

Klingas Feuerwehr 

und Förderverein 

bestanden, indem sie 

den 2. Glühwein-

Empfang kurzerhand 

an und in das 

Gerätehaus verlegten.  

Bei Glühwein, 

Kinderpunsch, Bier 

und Schnäpschen 

wurden in geselliger 

Runde die letzten 

Neujahrswünsche 

ausgetauscht und 

zugleich weitere Plªne f¿r das Jubilªumsjahr ñ75ò der Freiwilligen Feuerwehr geschmiedet. Stªrkung boten 

nicht nur die Plätzchenreste vom Fest, sondern auch Fettschnitten der Jugendfeuerwehr sowie Roster und 

Steaks vom Grill. Lediglich das für den Senfberg geplante Lagerfeuer blieb auf der Strecke, aber auch die 

Feuerschale vorm Gerätehaus sorgte für flammende Momente und zusätzliche Wärme. 
 

>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


